
Baden.Württemberg 
REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 

Zulassungsvoraussetzungen 

zur Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf 

zum/zur staatlich anerkannten 

Hauswirtschafter/ Hauswirtschafterin 

gemäß § 45 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz (BBiG) 

Für die Zulassung von Prüfungsbewerber/innen ohne Ausbildungsverhältnis gilt: 

Zur Abschlussprüfung für den Beruf Hauswirtschafter/in ist zuzulassen, wer nachweist, dass er 

mind. 4,5 Jahre, also das Eineinhalbfache der vorgeschriebenen Ausbildungszeit, in einem haus­

wirtschaftlichen Beruf tätig gewesen ist. 

Aus Bescheinigungen und Zeugnissen muss sich ergeben, dass Tätigkeiten gemäß der Ausbil­

dungsordnung ausgeübt wurden. Es müssen dabei alle hauswirtschaftlichen Tätigkeitsfelder er­

fasst sein. 

Als Zeiten der Berufstätigkeit werden anerkannt: 

1. hauptberufliche Tätigkeit als Arbeitnehmer/in in der Hauswirtschaft oder

2. Führung eines eigenen Haushalts mit mind. einer zu betreuenden Person (z.B. Kind, Se­

nioren, Person mit Einschränkungen) oder

3. Führung eines eigenen Haushalts mit mind. einer zu betreuenden Person, bei gleichzei­

tiger nebenberuflicher Tätigkeit in Teilzeit
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